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BEILAGE (2) 

Der Betroffene muß beweisen, daß 
der Verfasser eine unwahre 

Behauptung veröffentlicht hat. 

Die Äußerung entspricht nicht der 
Wahrnehmung berechtigter Interesse 

Der Verfasser muß beweisen, 
daß er eine wahre Behauptung 

veröffentlicht hat. 

Zusammengefaßtes aufklärendes Schema über die Beweiserleichterung zugunsten der 
Meinungsäußerungsfreiheit 

 
 
 

umstrittene Veröffentlichung 

Die Äußerung entspricht der 
Wahrnehmung berechtigter Interesse. 

Klage des Betroffenen 

Beweiserleichterung 
zugunsten des Verfassers 


